Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiiller RU U| | |
BEAUTY&MORE Calming Eucalyptus

INummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 24.11.2024}

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiiller Calming
Eucalyptus

Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI) QYRA-KV5S-T209-KNHC

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Duftstoff

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

BM Beauty and More GmbH
Gewerkenstralle 34

45881 Gelsenkirchen
Deutschland

Telefon: +49 209/97299570
E-Mail: info@bm-cosmetic.de

E-Mail (sachkundige Person) info@bm-cosmetic.de

1.4 Notrufnummer

Notfallinformationsdienst +49 209/97299570
Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten

verfiigbar: Mo-Fr 09:00 bis 17:00

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren I

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Abschnitt Gefahrenklasse Katego- Gefahrenklasseund-  Gefahrenhin-
rie kategorie weis
26 entziindbare Fliissigkeiten 2 Flam. Liq. 2 H225
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 2 Eye Irrit. 2 H319
4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat) 3 Aquatic Chronic 3 H412

Voller Wortlaut der Abkiirzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt
Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Ziindquellen entziindet werden. Ein Verschiitten und Léschwasser kann zu einer
Umweltverschmutzung der Gewdsser fiihren.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalwort Gefahr
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- Piktogramme

GHS02, GHS07 @ @

- Gefahrenhinweise

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.

P233 Behalter dicht verschlossen halten.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P403+P235 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.

P501 Inhalt/Behilter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

der Entsorgung zufiihren.

- Ergénzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthalt Citronellol, Linalool, Limonen, Alpha-Isomethyl-lonon, Tetramethylacetyloctahydronaphthalin, Ge-
raniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ertastbares (fiihlbares) Warnzeichen ja
2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften
Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen I

3.1 Stoffe

Nicht relevant (Gemisch)
3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme
Ethanol CAS-Nr. <100 Flam. Liq. 2 / H225
64-17-5 Eye Irrit. 2 /H319
EG-Nr.
200-578-6
Citronellol CAS-Nr. <1 Skin Irrit. 2 /H315
106-22-9 Eye Irrit. 2/ H319
Skin Sens. 1B/ H317
EG-Nr.
203-375-0
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4.1

Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme
Linalool CAS-Nr. <1 Skin Irrit. 2 /H315
78-70-6 Eye Irrit. 2 /H319
Skin Sens. 1B/ H317
EG-Nr.
201-134-4
REACH Reg.-Nr.
01-2119474016-42
Limonen CAS-Nr. <1 Flam. Liq. 3/ H226
5989-27-5 Skin Irrit. 2 /H315
Skin Sens. 1 /H317
EG-Nr. Aquatic Acute 1/ H400
227-813-5 Aquatic Chronic 1/H410
Geraniol CAS-Nr. <1 Skin lIrrit. 2 /H315
106-24-1 Eye Dam. 1/H318 @
Skin Sens. 1/H317
EG-Nr.
203-377-1
Index-Nr.
603-241-00-5
REACH Reg.-Nr.
01-2119552430-49-
XXXX
Tetramethylacetyloctahydro- CAS-Nr. <1 Skin Irrit. 2 /H315
naphthalin 54464-57-2 Skin Sens. 1/H317
Aquatic Chronic 1/H410
EG-Nr.
259-174-3
Alpha-Isomethyl-lonon CAS-Nr. <1 Skin Sens. 1B/ H317
127-51-5 Aquatic Chronic 2 / H411 %
EG-Nr.
204-846-3

Ethanol

Eye Irrit. 2, H319: C =2 50 %

Anmerkungen

Voller Wortlaut der Abkirzungen in ABSCHNITT 16

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und
warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts {iber den Mund verabreichen.

Nach Inhalation

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-MaBhahmen einleiten. Fir Fri-

schluft sorgen.

Nach Kontakt mit der Haut

Bei Hautreizung oder -ausschlag: drztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

IDeutschIand: de

Seite: 3/ 19'




Sicherheitsdatenblatt

gemalB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiiller RU U| | |
BEAUTY&MORE Calming Eucalyptus

INummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 24.11.2024}

Nach Beriihrung mit den Augen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Augenlider gedffnet halten und mindestens 10
Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltender Augenreizung: drztlichen Rat einholen/arztliche Hil-
fe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher sind keine Symptome und Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Spriihwasser, BC-Pulver, Kohlendioxid (CO2)

Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei unzureichender Belliftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf-/Luft-Gemische méglich.
Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich iber dem Boden aus. Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder
Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der Liiftung nicht erfasst sind, z.B. unbeliftete tief liegende Bereiche, wie Gruben,
Kanéle, Keller und Schéachte.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Loschwasser nicht in Kandle und Ge-
wasser gelangen lassen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Brandbekdampfung mit Gblichen VorsichtsmaBnahmen aus
angemessener Entfernung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Nicht fir Notfalle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte
Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerdt zu tragen.

16.2 UmweltschutzmafSnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflichen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhalten und
entsorgen. Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behorde benachrichtigen.

{6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Abdecken der Kanalisationen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verschiittete Mengen aufnehmen: Sdgemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand,
Universalbinder
Geeignete Riickhaltetechniken
Einsatz adsorbierender Materialien.
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Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung
In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich belliften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Unvertragliche Materialien:
siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung I

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Branden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Luftung. Vermeiden von Ziindquellen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Wegen Explosionsgefahr Ein-
dringen der Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern. Behalter und zu befiillende Anlage erden. Explosionsgeschiitzte
elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.

- Spezifische Hinweise/Angaben

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von der Liftung nicht erfasst sind,
z.B. unbelliftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanéle, Keller und Schachte. Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden
aus und bilden mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch. Dampfe kénnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausristung ablegen. Bewahren Sie Speisen und Getrdnke nicht
zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine Gefél3e, die tiblicherweise fiir die Aufnahme von Lebensmitteln
bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Begegnung von Risiken nachstehender Art

- Explosionsfahige Atmosphéren

Behilter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren. Verwendung einer rtlichen und generellen Liftung. Kihl hal-
ten. Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

- Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen-
arten fernhalten. Nicht rauchen. MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.

Beherrschung von Wirkungen
Gegen aulere Einwirkungen schiitzen, wie
Frost

- Anforderungen an die Beliftung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung. Behalter und zu befiillende Anlage erden.
- Geeignete Verpackung

Es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaf ADR) verwendet werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Fiir einen allgemeinen Uberblick siehe Abschnitt 16.
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8.1

Zu iiberwachende Parameter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMw SMw KZW KZW Mow Mow
tifi- [ppm] [mg/m [ppm] [mg/m [ppm] [mg/m
kator 3] 3 3
DE Dipropylenglykol | 25265-71- | MAK 100 200 i,va DFG
8
DE Oxydipropanol 25265-71- | AGW 100 200 i,va,Y | TRGS
(Dipropylenglykol) 8 900
DE (R)-p-Mentha-1,8- | 5989-27-5 | AGW 5 28 20 112 H, Sh, TRGS
dien (D-Limonen) Y 900
DE D-Limonen 5989-27-5 | MAK 5 28 20 112 H DFG
DE Ethanol 64-17-5 MAK 200 380 800 1.520 DFG
DE Ethanol 64-17-5 AGW 200 380 800 1.520 Y TRGS
900
Hinweis
H hautresorptiv
i einatembare Fraktion
Kzw Kurzzeitwert (Grenzwert fuir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht tiberschritten werden soll, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen
(soweit nicht anders angegeben)
Mow Momentanwert ist der Grenzwert, der nicht tberschritten werden soll (ceiling value)
Sh Hautsensibilisierende Stoffe
SMwW Schichtmittelwert (Grenzwert fiir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugszeit-
raum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
va als Dampfe und Aerosole
Y ein Risiko der Fruchtschddigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht be-
furchtet zu werden
Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Schwellen- Schutzziel, Expo- Verwendung in Expositionsdauer
wert sitionsweg
Citronellol 106-22-9 DNEL 161,6 Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
mg/m? strie) sche Wirkungen
Citronellol 106-22-9 DNEL 10 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
strie) Wirkungen
Citronellol 106-22-9 DNEL 10 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- | akut - lokale Wirkun-
strie) gen
Citronellol 106-22-9 DNEL 3274 Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
mg/kg strie) sche Wirkungen
KG/Tag
Citronellol 106-22-9 DNEL 2.950 Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | akut - lokale Wirkun-
ug/cm? strie) gen
Linalool 78-70-6 DNEL 2,8 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Linalool 78-70-6 DNEL 16,5 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- akut - systemische
strie) Wirkungen
Linalool 78-70-6 DNEL 2,5 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
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Relevante DNEL von Bestandteilen

CAS-Nr. Schwellen-

wert

Stoffname Schutzziel, Expo-

sitionsweg

Verwendung in

Expositionsdauer

Schwellen-
wert

Stoffname Organismus

Umweltkomparti-
ment

KG/Tag strie) sche Wirkungen
Linalool 78-70-6 DNEL 5mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- akut - systemische
KG/Tag strie) Wirkungen
Limonen 5989-27-5 DNEL 66,7 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Limonen 5989-27-5 DNEL 9,5 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen
Geraniol 106-24-1 DNEL 11,8 mg/m® Mensch, inhalativ | Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
strie) sche Wirkungen
Geraniol 106-24-1 DNEL 4,2 mg/kg Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- chronisch - systemi-
KG/Tag strie) sche Wirkungen
Geraniol 106-24-1 DNEL 11.800 Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- chronisch - lokale
pg/cm? strie) Wirkungen
Alpha-lsomethyl-lo- 127-51-5 DNEL 8,22 mg/m® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
non strie) sche Wirkungen
Alpha-lsomethyl-lo- 127-51-5 DNEL 0,375 Mensch, dermal Arbeitnehmer (Indu- | chronisch - systemi-
non mg/kg strie) sche Wirkungen
KG/Tag
Relevante PNEC von Bestandteilen

Expositionsdauer

Citronellol 106-22-9 PNEC 0,002 M9/, Wasserorganismen SuiBwasser kurzzeitig (einmalig)
Citronellol 106-22-9 PNEC 0m9y, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Citronellol 106-22-9 PNEC 580 M9/, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Citronellol 106-22-9 PNEC 0,026 mg/kg Wasserorganismen | SiufBwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
Citronellol 106-22-9 PNEC 0,003 mg/kg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
Citronellol 106-22-9 PNEC 0,004 m’-:‘/kg terrestr.ische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
nismen
Linalool 78-70-6 PNEC 0,2™M9/, Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
Linalool 78-70-6 PNEC 0,02™M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Linalool 78-70-6 PNEC 10 M9y, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Linalool 78-70-6 PNEC 2,22 mg/kg Wasserorganismen | SufBwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
Linalool 78-70-6 PNEC 0,222 mg/kg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
Linalool 78-70-6 PNEC 0,327 MY/yg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
nismen
Limonen 5989-27-5 PNEC 1419/, Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
Limonen 5989-27-5 PNEC 1,419/ Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Limonen 5989-27-5 PNEC 1,8™M9/, Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Limonen 5989-27-5 PNEC 3,85 mg/kg Wasserorganismen SuBwassersediment kurzzeitig (einmalig)
Limonen 5989-27-5 PNEC 0,385™9/yy | Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
Limonen 5989-27-5 PNEC 0,763 terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
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8.2

Relevante PNEC von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwellen- Organismus Umweltkomparti-  Expositionsdauer
punkt wert ment
™9/kg nismen
Geraniol 106-24-1 PNEC 0,011 M9/, Wasserorganismen StBwasser kurzzeitig (einmalig)
Geraniol 106-24-1 PNEC 0,001 M9/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
Geraniol 106-24-1 PNEC 0,7M9/, Wasserorganismen Kléranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
Geraniol 106-24-1 PNEC 0,115 mg/kg Wasserorganismen | StiBwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
Geraniol 106-24-1 PNEC 0,011 mg/kg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
Geraniol 106-24-1 PNEC 0,017 M9Yg | terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
nismen
Alpha-Isomethyl-lo- 127-51-5 PNEC 1,43 19/, Wasserorganismen SuBwasser kurzzeitig (einmalig)
non
Alpha-lsomethyl-lo- 127-51-5 PNEC 0,143 19/, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einmalig)
non
Alpha-Isomethyl-lo- 127-51-5 PNEC 10M9y Wasserorganismen Klaranlage (STP) kurzzeitig (einmalig)
non
Alpha-lsomethyl-lo- 127-51-5 PNEC 0,443 mg/kg Wasserorganismen | Sufwassersediment | kurzzeitig (einmalig)
non
Alpha-lsomethyl-lo- 127-51-5 PNEC 44,3 “g/kg Wasserorganismen Meeressediment kurzzeitig (einmalig)
non
Alpha-Isomethyl-lo- 127-51-5 PNEC 87,8 19/4 terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einmalig)
non nismen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Generelle Liftung.

Individuelle Schutzmafl3nahmen (persénliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz

- Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprifter Chemikalienschutzhandschuh. Vor Gebrauch auf Dicht-
heit/Undurchlassigkeit Uberpriifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut
durchliften. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzukldren.

- Sonstige SchutzmafBlnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. Nach Ge-
brauch Hande griindlich waschen.

Atemschutz
Bei sachgemaBer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfla-
chen- und Grundwasser verhindern.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften I

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand fliissig

Farbe farblos

Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Entziindbarkeit entziindbare Flussigkeit gemall GHS-Kriterien
Untere und obere Explosionsgrenze 2,5Vol.-% - 13,5 Vol.-%

Flammpunkt 9,7 °C bei 1.013 hPa

Ziindtemperatur 332 °C (ziindtemperatur (Fliissigkeiten und Gase))
Zersetzungstemperatur nicht relevant

pH-Wert nicht bestimmt

Kinematische Viskositat nicht bestimmt

Loslichkeit(en) nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient

‘ Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) ‘ keine Information verfligbar

‘ Dampfdruck ‘ nicht bestimmt

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte nicht bestimmt
Relative Dampfdichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
‘ Partikeleigenschaften ‘ nicht relevant (fliissig)

9.2 Sonstige Angaben

‘ Angaben lber physikalische Gefahrenklassen ‘ es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrof3en

‘ Tem peraturklasse (EU gem. ATEX) ‘ T2 (maximal zulassige Oberflaichentemperatur der Betriebsmittel: 300°C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Bezliglich Unvertraglichkeiten: siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen" und "Unvertragliche Materialien". Das Gemisch enthalt re-
aktive(n) Stoff(e). Entziindungsgefahr.

Bei Erwarmung:
Entziindungsgefahr
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INummer der Fassung: GHS 1.0

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Maoglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zuvermeidende Bedingungen
Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Hinweise wie Brande oder Explosionen vermieden werden kénnen

Explosionsgeschitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

10.5 Unvertrdagliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Vernlnftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschiitten und Erwarmung ent-
stehen, sind nicht bekannt. Gefahrliche Verbrennungsprodukte: sieche Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben I

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsformel).

Einstufung gemaf3 GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch einzustufen.
GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4: Kann gesundheitsschadlich bei Einatmen sein.

Akute Toxizitdt von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Expositions- Endpunkt Wert Spezies
weg
Ethanol 64-17-5 oral LD50 10.470 M9/, q Ratte
Ethanol 64-17-5 inhalativ: LC50 124,7 M9/,/4h Ratte
Dampf
Citronellol 106-22-9 oral LD50 3.450 M9/ q Ratte
Citronellol 106-22-9 dermal LD50 2.650 M9/q Kaninchen
Linalool 78-70-6 oral LD50 2.790 M9/yq Ratte
Linalool 78-70-6 dermal LD50 5.610 M9/q Kaninchen
Limonen 5989-27-5 oral LD50 >2.000 M9/, q Ratte
Geraniol 106-24-1 oral LD50 3.600 M9/ q Ratte
Geraniol 106-24-1 dermal LD50 >5.000 M9/, q Kaninchen
Alpha-Isomethyl-lonon 127-51-5 oral LD50 >5.000 M9/, q Ratte
Alpha-Isomethyl-lonon 127-51-5 dermal LD50 >5.000 M9/ q Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Ist nicht als hautatzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Verursacht schwere Augenreizung.
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Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Enthalt Citronellol, Linalool, Limonen, Alpha-Isomethyl-lonon, Tetramethylacetyloctahydronaphthalin, Geraniol. Kann allergische Reak-
tionen hervorrufen.

Keimzellmutagenitat
Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat

Ist nicht als karzinogen einzustufen.

Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) einzustufen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) einzustufen.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben I

12.1 Toxizitat

Gemal3 1272/2008/EG: Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV): WGK 2, deutlich wassergefahrdend (Deutschland)

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen
Stoffname Endpunkt Spezies Expositi-
onsdauer
Ethanol 64-17-5 LC50 1.806 M9/, wirbellose Wasserlebe- 10d
wesen
Ethanol 64-17-5 ErC50 675 M9/, Alge 4d
Citronellol 106-22-9 EC50 >10.000 M9/, Mikroorganismen 30 min
Linalool 78-70-6 EC50 >100 M9/ Mikroorganismen 30 min
Limonen 5989-27-5 EC50 <0,67 M9/, Fisch 8d
Limonen 5989-27-5 LC50 0,41 M9/, Fisch 8d
Geraniol 106-24-1 EC50 70 ™9/, Mikroorganismen 30 min

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle
Ethanol 64-17-5 Sauerstoffver- 69 % 5d ECHA
brauch
Citronellol 106-22-9 Sauerstoffver- 80-90 % 28d ECHA
brauch
Linalool 78-70-6 Sauerstoffver- 40,9 % 5d ECHA
brauch
Limonen 5989-27-5 Kohlendioxidbil- 58,8 % 14d ECHA
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Abbaubarkeit von Bestandteilen

Stoffname Prozess Abbaurate Methode
dung
Limonen 5989-27-5 Sauerstoffver- 80 % 28d ECHA
brauch
Geraniol 106-24-1 DOC-Abnahme 90-100 % 3d ECHA
Alpha-lsome- 127-51-5 Sauerstoffver- 42,51 % 28d ECHA
thyl-lonon brauch

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Daten verfligbar.

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. BCF Log KOW BSB5/CSB
Ethanol 64-17-5 -0,77 0,6211

Citronellol 106-22-9 82,59 3,41 (25°Q)
Linalool 78-70-6 2,9 (pH-Wert: 7, 20 °C)
Limonen 5989-27-5 4,38 (pH-Wert: 7,2, 37 °C)
Geraniol 106-24-1 2,6 (25°C)

Alpha-lsomethyl-lonon 127-51-5 4,288 (pH-Wert: 4,7, 25 °C)

12.4 Mobilitdt im Boden
Es sind keine Daten verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff. Enthélt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer
Konzentration von = 0,1%.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung I

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Fur die Abfallbehandlung relevante Angaben
Riickgewinnung/Regenerierung von Losemitteln.

Fir die Entsorgung Giber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdaten-
blatt zu Rate ziehen.

Abfallbehandlung von Behaltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen geféhrlichen Abfall; es diirfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal ADR) verwendet werden. Vollstan-
dig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behan-
deln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommuna-
len oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.
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14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI

ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI

14.4 Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN
IMDG-Code
ICAO-TI

14.5 Umweltgefahren

Die Fracht wird nicht als Massengut befordert.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport I

UN 1170
UN 1170
UN 1170

14.2 OrdnungsgemdfBe UN-Versandbezeichnung

ETHANOL
ETHANOL
Ethanol

nicht umweltgefahrdend gemaR den Gefahrgutvor-

schriften

14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender
Die Vorschriften fur gefahrliche Giiter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Angaben

Klassifizierungscode

Gefahrzettel

\ 4

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)
Beférderungskategorie (BK)
Tunnelbeschrankungscode (TBC)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

Beforderung gefahrlicher Giiter auf Stra3e, Schiene oder Binnenwasserstrafen (ADR/RID/ADN) - Zusatzliche

F1

144, 601
E2

1L

2

D/E

33
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Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG) - Zusatzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) -

Gefahrzettel 3
Sondervorschriften (SV) 144
Freigestellte Mengen (EQ) E2
Begrenzte Mengen (LQ) 1L
EmS F-E,S-D
Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) - Zusétzliche Angaben

Gefahrzettel 3
Sondervorschriften (SV) A3, A58, A180
Freigestellte Mengen (EQ) E2

Begrenzte Mengen (LQ) 1L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)
Beschrinkungen gemaf3 REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)
Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung Nr.
Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiller dieses Produkt erfillt die Kriterien flr die R3 3
Calming Eucalyptus Einstufung gemaf der Verordnung Nr.
1272/2008/EG
Geraniol Stoffe in Tatowierfarben und Permanent R75 75
Make-up
Limonen entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
Ethanol entziindbar / selbstentziindlich (pyrophor) R40 40
Ethanol Stoffe in Tatowierfarben und Permanent R75 75
Make-up
Tetramethylacetyloctahydronaphthalin Stoffe in Tatowierfarben und Permanent R75 75
Make-up
Alpha-Isomethyl-lonon Stoffe in Tatowierfarben und Permanent R75 75
Make-up
Legende
R3 1. Dirfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und
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R40

R75

Legende

Aschenbechern, bestimmt sind;

-in Scherzspielen;

- in Spielen fir einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration, bestimmt sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfiillen, diirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auBer aus steuerlichen Griinden — und/oder ein Parfiim enthalten,
sofern

— sie als fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden kénnen und

— deren Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.

4. Fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfiil-
len die vom Européischen Komitee fiir Normung (CEN) verabschiedete europdische Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer Unionsbestimmungen tber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge-
mischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende Anforderungen erfillt sind:

a) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle tragen gut sichtbar, leserlich und unver-
wischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Fllssigkeit gefiillte Lampen sind fiir Kinder unzugénglich aufzubewahren’; sowie ab dem 1. De-
zember 2010: Bereits ein kleiner Schluck Lampendl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohli-
chen Schadigung der Lunge fiihren’;

b) fliissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt sind, tragen ab dem 1. De-
zember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner Schluck fliissiger Grillanziinder kann zu einer lebensbe-
drohlichen Schadigung der Lunge fiihren’;

) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle und Grillanziinder werden ab dem 1. De-
zember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Flllmenge abgepackt.

1. Dirfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fiir Unterhaltungs- und Dekora-
tionszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fiir

- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,

- kiinstlichen Schnee und Reif,

- unanstandige Gerausche,

- Luftschlangen,

- Scherzexkremente,

- Horntone fir Vergnligungen,

- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,

- kiinstliche Spinnweben,

- Stinkbomben.

2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettierung
von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut
sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Aufschrift versehen ist:

4Nur fir gewerbliche Anwender”.

3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fiir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (2) genannten Aero-|
solpackungen.

4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen diirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefiihrten Anforderun-
gen entsprechen.

1. Durfen nicht in Gemischen zur Verwendung fir Tatowierungszwecke in Verkehr gebracht werden, und Gemische, die solche Stoffe enthal-
ten, diirfen nach dem 4. Januar 2022 nicht fiir Tatowierungszwecke verwendet werden, wenn der fragliche Stoff oder die fraglichen Stoffe un-|
ter folgenden Umstanden vorhanden sind:

a) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als karzinogene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder als keimzell-
mutagene Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Ge-
wichtsprozent betragt;

b) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxische Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 einge-
stuft sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betragt;

) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautsensibilisierend der Kategorie 1, 1A oder 1B eingestuft sind,
wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,001 Gewichtsprozent betréagt;

d) bei Stoffen, die in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als hautdtzende Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 1C, als hautreizen-
de Stoffe der Kategorie 2, als schwer augenschadigende Stoffe der Kategorie 1 oder als augenreizende Stoffe der Kategorie 2 eingestuft sind,
wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch

i) bei einer Verwendung ausschlie3lich als pH-Regulator mindestens 0,1 Gewichtsprozent und

ii) in allen anderen Féllen mindestens 0,01 Gewichtsprozent betragt;

e) bei Stoffen, die in Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (*1) aufgefihrt sind, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch minde-
stens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

f) bei Stoffen, fiir die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte g (Art des Mittels, Korperteile) der Tabelle mindestens eine der
folgenden Bedingungen angegeben ist:

i) abzuspiilende Mittel’,

ii) ,Nicht in Mitteln verwenden, die auf Schleimh&ute aufgetragen werden’,

iii) ,Nicht in Augenmitteln verwenden’, wenn die Konzentration des Stoffs im Gemisch mindestens 0,00005 Gewichtsprozent betragt;

g) bei Stoffen, fur die in der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 Anhang IV Spalte h (Hochstkonzentration in der gebrauchsfertigen Zubereitung)
oder Spalte i (Sonstige) der Tabelle eine Bedingung angegeben ist, wenn der Stoff in einer Konzentration oder auf eine sonstige Weise im Ge-
misch vorhanden ist, die nicht der in der betreffenden Spalte angegebenen Bedingung entspricht;

h) bei Stoffen, die in der Anlage 13 dieses Anhangs aufgefiihrt sind, wenn der Stoff im Gemisch in mindestens der Konzentration vorhanden
ist, die in der genannten Anlage fiir diesen Stoff als Grenzwert festgelegt ist.

2. Fur die Zwecke dieses Eintrags bedeutet die Verwendung eines Gemisches ,fur Tatowierungszwecke’ das Injizieren oder Einbringen des Ge-
misches in die Haut, die Schleimhaut oder den Augapfel eines Menschen mittels eines beliebigen Verfahrens (einschlieBlich Verfahren, die
gemeinhin als Permanent-Make-up, kosmetisches Tatowieren, Mikroblading und Mikropigmentierung bezeichnet werden), mit dem Ziel, ei-
ne Markierung oder ein Motiv auf dem Korper der Person zu erzeugen.

3. Treffen auf einen in Anlage 13 nicht aufgefiihrten Stoff mehrere der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fiir diesen
Stoff der strengste Konzentrationsgrenzwert, der unter den betreffenden Buchstaben festgelegt ist. Trifft auf einen in Anlage 13 aufgefihrten
Stoff auch mindestens einer der in Absatz 1 Buchstaben a bis g genannten Punkte zu, gilt fiir diesen Stoff der in Absatz 1 Buchstabe h festge-
legte Konzentrationsgrenzwert.
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(PRTR)

Legende

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
kein Bestandeteil ist gelistet

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten (RoHS)

kein Bestandeteil ist gelistet

Verordnung iiber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters

kein Bestandteil ist gelistet

Wasserrahmenrichtlinie (WRR)

4. Abweichend davon gilt Absatz 1 bis zum 4. Januar 2023 nicht fur folgende Stoffe:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC-Nr. 205-685-1, CAS-Nr. 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EG-Nr. 215-524-7, CAS-Nr. 1328-53-6).

5. Wird Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach dem 4. Januar 2021 durch Einstufung oder Neueinstufung eines Stoffs so
gedndert, dass der Stoff damit unter Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d dieses Eintrags féllt oder er unter einen anderen dieser Buchstaben fallt
als vorher, und liegt der Geltungsbeginn dieser ersten Einstufung oder Neueinstufung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Ab-
satz 4 dieses Eintrags genannten Datum, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so
behandelt, als wiirde sie am Geltungsbeginn der Ersteinstufung oder der Neueinstufung wirksam.

6. Wird Anhang Il oder Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 nach dem 4. Januar 2021 durch Aufnahme eines Stoffs oder durch An-
derung des Eintrags zum betreffenden Stoff so gedndert, dass der Stoff unter Absatz 1 Buchstabe e, f oder g dieses Eintrags fallt oder er dann
unter einen anderen dieser Buchstaben fllt als vorher, und wird die Anderung nach dem je nach Lage des Falls in Absatz 1 oder Absatz 4 die-
ses Eintrags genannten Datum wirksam, wird diese Anderung fiir die Zwecke der Anwendung dieses Eintrags auf den betreffenden Stoff so
behandelt, als wiirde sie 18 Monate nach Inkrafttreten des Rechtsakts wirksam, durch den die Anderung vorgenommen wurde.

7. Lieferanten, die ein Gemisch zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke in Verkehr bringen, stellen sicher, dass es nach dem 4. Januar 2022
mit einer Kennzeichnung versehen ist, die folgende Informationen enthalt:

a) die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’;

b) eine Referenznummer zur eindeutigen Identifizierung der Charge;

c) das Verzeichnis der Bestandteile entsprechend der im Glossar der gemeinsamen Bezeichnungen von Bestandteilen nach Artikel 33 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1223/2009 eingefiihrten Nomenklatur oder, falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung vorhanden ist, die IUPAC-Be-
zeichnung. Falls keine gemeinsame Bestandteilsbezeichnung und keine IUPAC-Bezeichnung vorhanden ist, die CAS- und EG-Nummer. Die
Bestandteile sind in absteigender Reihenfolge nach Gewicht oder Volumen der Bestandteile zum Zeitpunkt der Formulierung aufzufiihren.
,Bestandteil’ bezeichnet jeden Stoff, der wéhrend der Formulierung hinzugefiigt wurde und in dem Gemisch zur Verwendung fiir Tatowie-
rungszwecke vorhanden ist. Verunreinigungen gelten nicht als Bestandteile. Muss die Bezeichnung eines als Bestandteil im Sinne dieses Ein-
trags verwendeten Stoffs nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bereits auf dem Etikett angegeben werden, muss dieser Bestandteil nicht
gemal der vorliegenden Verordnung ausgewiesen werden;

d) den zusétzlichen Hinweis ,pH-Regulator” fir Stoffe, auf die Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i zutrifft;

e) den Hinweis ,Enthalt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.’, wenn das Gemisch Nickel unterhalb des Konzentrationsgrenzwer-
tes nach Anlage 13 enthélt;

f) den Hinweis ,Enthélt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen., wenn das Gemisch Chrom (V1) unterhalb des Konzentrations-
grenzwertes nach Anlage 13 enthélt;

g) Sicherheitshinweise fiir die Verwendung, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 auf dem Etikett angegeben wer-
den mussen. Die Informationen mussen deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft angebracht sein. Die Informationen miissen in den Amts-
sprachen der Mitgliedstaaten, in denen das Gemisch in Verkehr gebracht wird, verfasst sein, sofern die betroffenen Mitgliedstaaten nicht et-
was anderes bestimmen. Falls dies aufgrund der Gr6Be der Verpackung erforderlich ist, sind die in Unterabsatz 1 auBBer Buchstabe a genann-
ten Angaben stattdessen in die Gebrauchsanweisung aufzunehmen.

Vor der Verwendung eines Gemisches zu Tatowierungszwecken hat die Person, die das Gemisch verwendet, der Person, die sich dem Verfah-
ren unterzieht, die geméaf diesem Absatz auf der Verpackung oder in der Gebrauchsanweisung vermerkten Informationen zur Verfligung zu
stellen.

8. Gemische, die nicht die Angabe ,Gemisch zur Verwendung in Tatowierungen oder Permanent-Make-up’ tragen, diirfen nicht zu Tatowie-
rungszwecken verwendet werden.

9. Dieser Eintrag gilt nicht furr Stoffe, die bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa gasférmig sind oder bei einer Tempe-
ratur von 50 °C einen Dampfdruck Gber 300 kPa erzeugen, mit Ausnahme von Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0, EG-Nr. 200-001-8).

10. Dieser Eintrag gilt nicht flr das Inverkehrbringen eines Gemisches zur Verwendung fiir Tatowierungszwecke oder fiir die Verwendung ei-
nes Gemisches fiir Tatowierungszwecke, wenn es ausschlief3lich als Medizinprodukt oder Zubehér eines Medizinprodukts im Sinne der Ver-
ordnung (EU) 2017/745 in Verkehr gebracht oder ausschlieBlich als Medizinprodukt oder Zubehdr eines Medizinprodukts im selben Sinne
verwendet wird. Wenn das Gemisch mdglicherweise nicht ausschlieflich als Medizinprodukt oder Zubehér eines Medizinprodukts in Verkehr
gebracht oder verwendet wird, gelten die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und die der vorliegenden Verordnung kumulativ.

Liste der Schadstoffe (WRR)

Ethanol a)

Legende

Nichterschopfendes Verzeichnis der wichtigsten Schadstoffe
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Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiiller RU U| | |
BEAUTY&MORE Calming Eucalyptus

INummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 24.11.2024}

Verordnung liber persistente organische Schadstoffe (POP)
kein Bestandteil ist gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2 deutlich wassergefihrdend

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
5.2.5 organische Stoffe >25 0,59/, 50 M9/ 3)
Gew.-%
Hinweis
3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht Giberschrit-

ten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 3 (entzuindliche oder desensibilisierende explosive Flussigkeiten)

Nationale Verzeichnisse

EU REACH Reg. nicht alle Bestandteile sind gelistet

Legende
REACH Reg.  REACH registrierte Stoffe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben I

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(Europdisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf Binnenwasserstraf3en)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen iiber die interna-
tionale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Straf3e)
ADR/RID/ADN Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strae/Schiene/Binnenwasserstral3e
(ADR/RID/ADN)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Acute Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxizitat)
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
ATE Acute Toxicity Estimate (Schatzwert akuter Toxizitat)
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
BSB Biochemischer Sauerstoffbedarf
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schlissel, der CAS Re-
gistry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 tiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and

IDeutschIand: de Seite: 17 / 19'




Sicherheitsdatenblatt
gemalB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiiller R | | | | | | |
BEAUTY&MORE Calming Eucalyptus
[Nummer der Fassung: GHS 1.0 Datum der Erstellung: 24.11.2024§
Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
Packaging) von Stoffen und Gemischen
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher
Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Giiter, siehe
IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration eines gepriiften
Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 % andert
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fiir die siebenstellige EC-Nummer als
Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf dem Markt vor-
handenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prifsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle
zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) fuhrt
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
Flam. Liq. Entziindbare Flussigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Einstu-
fung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Glter im
Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fiir die sichere Befor-
derung gefahrlicher Giter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit See-
schiffen)
IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Code
KZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepriften Stoffes, die in ei-
nem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fiihrt
LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepriiften Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum
zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaf TRGS 510, Deutschland
log KOW n-Octanol/Wasser
Mow Momentanwert
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
Seite: 18/ 19'
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BEAUTY&MORE

INummer der Fassung: GHS 1.0

Sicherheitsdatenblatt

gemalB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfiiller RU U| | |
Calming Eucalyptus

Datum der Erstellung: 24.11.2024§

Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

ppm Parts per million (Teile pro Million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schrankung chemischer Stoffe)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fir die interna-
tionale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Guter)
Skin Corr. Hautdtzend
Skin Irrit. Hautreizend
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMW Schichtmittelwert
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

tatsformel).

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 tiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging) von
Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geéndert mit 2020/878/EU.
Beférderung gefdhrlicher Giiter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die Beférde-
rung gefdhrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den

Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivi-

Liste der einschldgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H225

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwaértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fiir dieses Pro-
dukt zusammengestellt und ist ausschlieBlich furr dieses vorgesehen.
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             4.2.1
             
                 CHEMDOX phrase catalogue
                 CHEMDOX
                 291
                 2024-06-24
            
             
                 NilsKopp
                 2024-11-24
            
             
                 de
                 
                     Deutsch
                
            
             
                 DE
                 
                     Deutschland
                
            
             CHEMDOX 2024.06.3
             2024-11-24
             
                 BM_fresh_and_more_SDS_Ruum_Aerosolfreies_Duftspray_Nachfueller_Calming_Eucalyptus_DE_de.pdf
            
             EDASXChem
        
         
             2024-11-24
             2024-11-24
             GHS 1.0
             GHS EU
             
                 Ruum Aerosolfreies Duftspray Nachfüller Calming Eucalyptus
            
             
             
                 
                     
                         Duftstoff
                    
                
            
             
             
                 BM Beauty and More GmbH
                 
                     Gewerkenstraße 34
                     de-45881
                     Gelsenkirchen
                     Deutschland
                
                 +49 209/97299570
                 info@bm-cosmetic.de
            
             
                 +49 209/97299570
                 
                     diese Nummer ist nur während folgender Dienstzeiten verfügbar
                
                 
                     Mo-Fr 09:00 bis 17:00
                
            
             TID 003331 SDS-0001
        
         
             
                 
                     
                         Flam. Liq. 2
                         
                             225
                             Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
                        
                    
                     
                         Eye Irrit. 2
                         
                             319
                             Verursacht schwere Augenreizung.
                        
                    
                     
                         Aquatic Chronic 3
                         
                             412
                             Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
                        
                    
                     
                
            
             
                 
                     
                         GHS07
                    
                     
                         GHS02
                    
                     
                         DGR
                         Gefahr
                    
                     
                         319
                         Verursacht schwere Augenreizung.
                    
                     
                         225
                         Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
                    
                     
                         412
                         Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
                    
                     
                         103
                         Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
                    
                     
                         305+351+338
                         BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
                    
                     
                         210
                         Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
                    
                     
                         102
                         Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
                    
                     
                         101
                         Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
                    
                     
                         233
                         Behälter dicht verschlossen halten.
                    
                     
                         280
                         Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
                    
                     
                         403+235
                         An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
                    
                     
                         501
                         Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
                    
                     
                         208
                         enthält Citronellol, Linalool, Limonen, Alpha-Isomethyl-Ionon, Tetramethylacetyloctahydronaphthalin, Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
                    
                
            
             
                 
                     Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Zündquellen entzündet werden
                
                 
                     ein Verschütten und Löschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewässer führen
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Alpha-Isomethyl-Ionon
                         127-51-5
                         204-846-3
                         Alpha-Isomethyl-Ionon
                    
                     
                         
                             
 Skin Sens. 1B
 
     317
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

                            
                             
 Aquatic Chronic 2
 
     411
     Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         1
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                     
                         
                             
 Acute
 LD50
 Oral
 
     gt
     5000
     mg/kg

 
     
         Ratte
    

                            
                             
 Acute
 LD50
 Dermal
 
     gt
     5000
     mg/kg

 
     
         Kaninchen
    

                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
 
     
         
             42.51
             %
        
    
     
         Sauerstoffverbrauch
    
     
         28
         d
    

                            
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Dipropylenglykol
                         25265-71-8
                         Dipropylenglykol
                    
                     
                     
                     
                         false
                         false
                         true
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Limonen
                         5989-27-5
                         227-813-5
                         Limonen
                         (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)
                    
                     
                         
                             
 Flam. Liq. 3
 
     226
     Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

                            
                             
 Skin Irrit. 2
 
     315
     Verursacht Hautreizungen.

                            
                             
 Skin Sens. 1
 
     317
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

                            
                             
 Aquatic Acute 1
 
     400
     Sehr giftig für Wasserorganismen.

                            
                             
 Aquatic Chronic 1
 
     410
     Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         1
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         true
                         true
                    
                     
                         
                             
 Acute
 LD50
 Oral
 
     gt
     2000
     mg/kg

 
     
         Ratte
    

                            
                        
                    
                     
                         
                             
 
     Chronic
     
         lt
         0.67
         mg/l
    
     EC50
     
         8
         d
    
     
         
             Fisch
        
    

 
     Chronic
     
         0.41
         mg/l
    
     LC50
     
         8
         d
    
     
         
             Fisch
        
    

                            
                        
                         
                             
 
     
         
             58.8
             %
        
    
     
         Kohlendioxidbildung
    
     
         14
         d
    

 
     
         
             80
             %
        
    
     
         Sauerstoffverbrauch
    
     
         28
         d
    

                            
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Citronellol
                         106-22-9
                         203-375-0
                         Citronellol
                    
                     
                         
                             
 Skin Irrit. 2
 
     315
     Verursacht Hautreizungen.

                            
                             
 Eye Irrit. 2
 
     319
     Verursacht schwere Augenreizung.

                            
                             
 Skin Sens. 1B
 
     317
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         1
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                     
                         
                             
 Acute
 LD50
 Oral
 
     3450
     mg/kg

 
     
         Ratte
    

                            
                             
 Acute
 LD50
 Dermal
 
     2650
     mg/kg

 
     
         Kaninchen
    

                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
 
     
         
             le
             90
             ge
             80
             %
        
    
     
         Sauerstoffverbrauch
    
     
         28
         d
    

                            
                        
                         
                             
 
     82.59

                            
                        
                    
                
                 
                     
                         Geraniol
                         106-24-1
                         603-241-00-5
                         203-377-1
                         01-2119552430-49-xxxx
                         Geraniol
                    
                     
                         
                             
 Skin Irrit. 2
 
     315
     Verursacht Hautreizungen.

                            
                             
 Eye Dam. 1
 
     318
     Verursacht schwere Augenschäden.

                            
                             
 Skin Sens. 1
 
     317
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         1
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                     
                         
                             
 Acute
 LD50
 Oral
 
     3600
     mg/kg

 
     
         Ratte
    

                            
                             
 Acute
 LD50
 Dermal
 
     gt
     5000
     mg/kg

 
     
         Kaninchen
    

                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
 
     
         
             le
             100
             ge
             90
             %
        
    
     
         DOC-Abnahme
    
     
         3
         d
    

                            
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Ethanol
                         64-17-5
                         200-578-6
                         Ethanol
                         Ethanol
                    
                     
                         
                             
 Flam. Liq. 2
 
     225
     Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

                            
                             
 Eye Irrit. 2
 
     319
     Verursacht schwere Augenreizung.

                            
                        
                    
                     
                         le
                         100
                         ge
                         90
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         true
                         false
                         true
                         true
                    
                     
                         
                             
 Acute
 LD50
 Oral
 
     10470
     mg/kg

 
     
         Ratte
    

                            
                             
 Acute
 LC50
 Inhalation(Vapour)
 
     124.7
     4h

 
     
         Ratte
    

                            
                        
                    
                     
                         
                             
 
     Chronic
     
         675
         mg/l
    
     ERC50
     
         4
         d
    
     
         
             Alge
        
    

                            
                        
                         
                             
 
     
         
             69
             %
        
    
     
         Sauerstoffverbrauch
    
     
         5
         d
    

                            
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Tetramethylacetyloctahydronaphthalin
                         54464-57-2
                         259-174-3
                         Tetramethylacetyloctahydronaphthalin
                    
                     
                         
                             
 Skin Irrit. 2
 
     315
     Verursacht Hautreizungen.

                            
                             
 Skin Sens. 1
 
     317
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

                            
                             
 Aquatic Chronic 1
 
     410
     Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         1
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         false
                         false
                    
                     
                         
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
                        
                         
                    
                
                 
                     
                         Linalool
                         78-70-6
                         201-134-4
                         01-2119474016-42
                         Linalool
                    
                     
                         
                             
 Skin Irrit. 2
 
     315
     Verursacht Hautreizungen.

                            
                             
 Eye Irrit. 2
 
     319
     Verursacht schwere Augenreizung.

                            
                             
 Skin Sens. 1B
 
     317
     Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

                            
                        
                    
                     
                         lt
                         1
                         ge
                         0
                         Weight-%
                    
                     
                         false
                         true
                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                     
                         
                             
 Acute
 LD50
 Oral
 
     2790
     mg/kg

 
     
         Ratte
    

                            
                             
 Acute
 LD50
 Dermal
 
     5610
     mg/kg

 
     
         Kaninchen
    

                            
                        
                    
                     
                         
                             
                        
                         
                             
 
     
         
             40.9
             %
        
    
     
         Sauerstoffverbrauch
    
     
         5
         d
    

                            
                        
                         
                    
                
            
        
         
             
                 
                     Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen
                
                 
                     Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen
                
                 
                     Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten
                
                 
                     beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
                
                 
                     bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen
                
                 
                     bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts über den Mund verabreichen
                
                 
                     bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten
                
                 
                     für Frischluft sorgen
                
                 
                     bei Hautreizung oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
                
                 
                     eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen
                
                 
                     Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen
                
                 
                     bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen
                
                 
                     Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)
                
                 
                     KEIN Erbrechen herbeiführen
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     Sprühwasser
                
                 
                     BC-Pulver
                
                 
                     Kohlendioxid (CO2)
                
                 
                     Wasser im Vollstrahl
                
            
             
                 Kohlenmonoxid (CO)
            
             
                 Kohlendioxid (CO2)
            
        
         
         
             
                 von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen
            
             
                 von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen
            
             
                 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen
            
             
                 vor Sonnenbestrahlung schützen
            
             
        
         
             
                 
                     
                         Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich
                    
                
                 
                     
                         Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
                    
                
                 
                     
                         geeignete Schutzhandschuhe tragen
                    
                     
                         geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh
                    
                     
                         vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen
                    
                     
                         bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut durchlüften
                    
                     
                         es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären
                    
                
                 
                     
                         Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen
                    
                     
                         vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen
                    
                     
                         nach Gebrauch Hände gründlich waschen
                    
                
            
        
         
             
                 
                     flüssig
                
                 
                     nicht relevant
                
                 
                     farblos
                
                 
                 
                     charakteristisch
                
            
             
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             9.7
                             °C
                        
                         
                             bei 1013 hPa
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             -
                        
                    
                     
                         
                             2.5
                             Vol-%
                        
                         
                             -
                        
                    
                     
                         
                             -
                        
                    
                     
                         
                             13.5
                             Vol-%
                        
                         
                             -
                        
                    
                
                 
                     
                         nicht bestimmt
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             keine Information verfügbar
                        
                    
                
                 
                     
                         332
                         °C
                    
                     
                         Zündtemperatur (Flüssigkeiten und Gase)
                    
                
                 
                     
                         nicht relevant
                    
                
                 
                     
                         
                             nicht bestimmt
                        
                    
                
            
             
             
        
         
         
             
                 
                     
                         enthält Citronellol, Linalool, Limonen, Alpha-Isomethyl-Ionon, Tetramethylacetyloctahydronaphthalin, Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
                    
                     
                         ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als karzinogen einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen
                    
                     
                         ist nicht als akut toxisch einzustufen
                    
                     
                         GHS der Vereinten Nationen, Anhang 4
                    
                     
                         kann gesundheitsschädlich bei Einatmen sein
                    
                     
                         ist nicht als hautätzend/-reizend einzustufen
                    
                     
                         verursacht schwere Augenreizung
                    
                
            
        
         
             
                 
            
             
                 
            
             
        
         
             
                 
            
             
                 bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen Bestimmungen
            
             
                 Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann
            
        
         
             true
             
                 1170
                 
                     UN
                
            
             
                 
                     
                         ETHANOL
                    
                
            
             
                 
                     
                         3
                    
                     
                         F1
                    
                
            
             
                 II
            
             
                 false
            
             
                 
                     
                         D/E
                    
                
            
        
         
             
                 
                     
                
            
             
                 
                     
                         2
                         
                             deutlich wassergefährdend
                        
                    
                     LGK 3
                
            
        
         
    


